
LHBPO: § 3 Ausschluss und Befangenheit

§ 3  Ausschluss und Befangenheit 
 
(1) Zu Ausschluss und Befangenheit von Mitgliedern des Prüfungsausschusses und von Prüferdelegationen 
gelten die Art. 20 und 21 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).

(2) Ist durch den Ausschluss von Mitgliedern oder aus anderen Gründen die ordnungsgemäße Besetzung 
des Prüfungsausschusses oder einer Prüferdelegation oder die geordnete Durchführung der Prüfung nicht 
gewährleistet, kann die zuständige Stelle die Durchführung der Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss, 
einer anderen Prüferdelegation oder mit deren Zustimmung einer anderen zuständigen Stelle übertragen.


